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und die Ergebnisse meiner Münzforschung verwerte , ohne sie neu zu
begründen . Die Ausdehnung dieser Vereinfachung auf die Gründe
der Gegner ist natürlich nur beschränkt zulässig . Sie wird aber bei
der Auseinandersetzung mit Lintzel dadurch erleichtert , daß Lint¬
zel drei Hauptbeweise in den Vordergrund stellt und für entschei¬
dend erklärt . Eine andere Vereinfachung ergibt sich dadurch , daß
die Ansichten von Lintzel und mir hinsichtlich der Altfreiheit der
Edelinge übereinstimmen , so daß diese Auffassung der Bußunter -
sudmng zugrunde gelegt werden kann .

6 . Bei der Untersuchung sind zwei besondere Eigentümlichkeiten
des Quellenmaterials im Auge zu behalten : 1 . Die Gesetze und
Verordnungen der Zeit sind uns zum großen Teile verlorenge¬
gangen 12 ) . Es ist daher ein Gebot kritischer Besinnung , mit der
Wirkung verlorener Gesetze als Möglichkeit zu rechnen . 2 . Die Lex
Saxonum ist in dem für uns wesentlichen Teile , der Bufiordnung ,
ein rohes Übersetzungsprotokoll 13

) und dementsprechend zu ver¬
werten.

Der Erörterung der einzelnen Fragen soll eine Übersicht voraus¬
gehen.

B . Ausgangsbeobachtungen und Streitstand .

§ 7.
1 . Den Anlaß zu den beiden Streitfragen haben gewisse Eigen¬

tümlichkeiten gegeben , welche die Bußordnung der Lex Saxonum

12) Vgl . meine Untersuchung „Entstehung der Lex Frisionum 1927
S. 80/81 und das dort angeführte Beispiel der Capitulatio Saxonica . Wäh¬
rend der Sachsenkriege sind zahlreiche Verträge und Friedensschlüsse zwi¬
schen Franken und Sachsen geschlossen worden . Wir hören in den Annalen
von den Abschlüssen . Aber kein einziger Vertrag ist uns im Wortlaute er¬
halten. Die großen Umsiedlungen zwischen Sachsen und Franken setzen
zahlreiche Verordnungen voraus . Überliefert ist nichts .

13) Übersetzungsprobleme S . 10 ff .
14) Die Lex Saxonum gibt in c. 1 bis c. XIII Edelingsbußen , dann folgt

folgender Text :
„XIII. Quj nobilem occiderit 1440 solidos conponat . ruoda dicitur apud

Saxones 120 solidi et in premium 120 solidi .
VV. Quidquid de superoribus factis in feminam eommittitur , si virgo

fuerit duplieiter componatur ; si jam enixa simpliciter conponamr .
XVI . Litus occisus 120 solidis conponatur . multa vero vulnerum ejus

per omnia duodeeima parte minor quam nobilis hominis ; solvatur autem
solido majori, vel si negat sua manu duodeeima juret . Si in tnrba ve

Heck. 4



50

aufweist . Diese auffallenden Züge lassen sich in zwei Gruppen
ordnen, in die Wergeidangaben und in die Unvo 11 stan -
digkeit der Bußfälle . Dazu treten als drittes Problem die
unverständlichen Worte , die sich an die Angabe des Eäelings-
wergeldes anschließen und mit „ruoda “ beginnen . Ich will sie die
Ruodanotiz nennen .

Die Wergeidangaben : 2 . Das Gesetz gibt Wergeldzahlen
für den Edeling (1440 s) und für den Laten ( 120 s) . Ein Wergeid
des Frilings ist nicht angegeben 15

) . Die Zahlen für Edeling und
Late verhalten sich wie 12 : 1 . Auch die anderen Bußen des Edelings
sollen zwölfmal so hoch sein wie die Latbußen . Dieses Zalilen-
verhältnis wird allerdings in seiner Wirkung dadurch geändert,
daß der Late die in der Lex angegebenen Schillingszahlen in dem
größeren Schillinge erhält und der Edeling in dem kleineren ie) . Da
der größere Schilling nach c . 64 der Lex anderthalbmal so viel wert
ist wie der kleinere , so stellt sich das Verhältnis der Bußen in
denselben Schillingen nicht auf 12 : 1 , sondern auf 8 : 1 . Aber diese
numismatische Begünstigung des Laten war eine erst neuerdings,
m . E . durch die Lex selbst , herbeigeführte Neuerung . Anderenfalls
wären die überlieferten Ziffern überhaupt nicht entstanden . Des¬
halb ist es sicher , daß die Ziffern 12 : 1 dem altsächsischen Rechte
angehörten .

3 . Die im Gesetze enthaltenen Zahlen waren einmal auffallend
wegen der absoluten Höhe des Edelingswergeldes , namentlich für
denjenigen , der aus anderen Gründen in dem Edeling den sächsi¬
schen Altfreien sah . Auffallend war ferner das Verhältnis zum
Laten auch für die Anhänger der Adelstheorie . Denn die AJdb-

>uuu “ ' iueru occisus ,-- . v,v .iipuiltllU .I- HD t
sacramento duodecim hominum negetur .

“
15 ) Diese Lücke läßt sich auch nicht durch andere selbständige Na<

richten ausfüllen . Erst die Bejahung der Doppelstufung bringt ei
Grundlage . Auch Lintzel überschätzt die Möglichkeit der ErkennteStände S. 41 ff . Seine Schlußfolgerung aus der Standesgliederung T
Wessex ist unzulässig . Dieses Problem ist übrigens für die Beurteil0
unserer beiden Annahmen nicht erheblich .16) Der größere Schilling ist m . E . der Trient einer von Karl erst na
der Kaiserkrönung geschaffenen Goldmünze , der nova moneta der L
Frisionum . Ygl . Entstehung der Lex Frisionum S . 90ff . , ÜbersetzungProbleme S . 120. Deshalb fällt die Einführung des größeren Schüßeerst in die Zeit der Lex .
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stufung , die uns für das sächsische Recht überliefert ist , zeigt andere
Verhältniszahlen. In den ständisch abgestuften Strafandrohungen
der Capitulatio finden wir das Verhältnis von 12 : 5 (4 : 1 ) 17) . Eben¬
so bei den Bußen wegen Versäumnis der Dingp flicht in c . 5 des
Cap. Sax.

1S) . Dagegen begegnet uns das Verhältnis von 12 :4 bei
dem Friedensgelde der Lex in c . 36 und in der Pflichtleistung des
c. 3 Cap . Sax . Es besteht also ein Abstufungswiderspruch . Schon
früher wurde angenommen , daß ein solcher Widerspruch zwischen
der Abstufung der Pflicht und der Abstufung des Rechts dem
Volksrechte fremd gewesen sein müsse . Es wurde deshalb an¬
genommen , daß die Wergeider früher nach Volksrecht in einem
dieser für den Laten günstigeren Verhältnisse der Aktivstufung
gestanden haben und daß erst Karl durch eine einseitige Verdrei¬
fachung der Edelingsbußen die Übereinstimmung zerstört hat 19) .

Die Unvollständigkeit der Bußfälle : 4 . Die in der
Lex enthaltenen Angaben über die Bufifälle sind sehr unvollständig :

In erster Linie ist die Nichterwähnung der Frilingsbußen auf¬
fallend. Für die ältere Lehre , welche in den Frilingen die Ge¬
meinfreien sah , bestand die Notwendigkeit , die Lex Saxonum für
ein Adelsstatut zu erklären . Auch wenn man die Einsicht gewonnen
hat, daß die Edelinge die Altfreien sind und deshalb die Lex die
normalen Normträger verwendet , so ist damit die Schwierigkeit
noch nicht behoben . Gewiß konnten die Verhältniszahlen als be¬
kannt vorausgesetzt werden und deshalb die Angabe einer Norm
für den Edeling zur Ermittlung der übrigen Zahlen genügen . Aber
weshalb werden die Latbußen angeführt und die Frilingsbußen
nicht? überall sonst begegnet uns bei abgestuften Bußen der Friling
zwischen Edeling und Late . Dies gilt von der Capitulatio , von dem
Capitulare Saxonieum und auch von der Lex selbst in c . 17 und
c . 36 . Weshalb fehlt der Friling gerade in der Bußordnung ?

5 - Die Unvollständigkeit beschränkt sich nicht auf die Frilinge .
Denn bei den Edelingsbußen der Lex wird der Edeling nicht nur
als Verletzter, sondern auch als Täter gedacht . Dies ergibt sich , wie

1?) Vgl . c . 19 : „si de nobile generi fuerit 120 solidos fisco conponant , si
üigemius 60, si litus 30.“ Ebenso e . 20 und 21 .

18) Cap . I S . 71 .
19) Vgl . Waitz , Yerfassungsgesdiichte III S. 149 Anm . Vinogradoff

ZRG. 23 S . 185 ff . R . Schröder ZRG . 24 S . 360 .
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unbestritten , aus den angegebenen Eideszaklen und das Ent¬
sprechende gilt für die Verletzungen des Laten . Aus dem Zusammen¬
hänge der aufeinanderfolgenden Sätze ist erkennbar , daß in c . 16
bei den Worten „aut si negat “ auch nur der Late als Eidesleistet
und deshalb als Täter gedacht ist . Beide vorhandenen Abschnitte
behandeln daher nur Delikte unter Standesgenossen . Es sind stän¬
disch doppelt bestimmte Tatbestände . Deshalb fehlen nicht nur alle
Delikte , bei denen der Friling als Verletzter oder als Täter be¬
teiligt ist , sondern es fehlen auch die Delikte des Edelings gegen
den Laten und die des Laten gegen den Edeling .

6 . Die vorstehenden Eigentümlichkeiten ider Lex haben zu meinen
Annahmen geführt , die allerdings erst durch andere Beobachtungen
die entscheidende Begründung gefunden haben . Die Hauptgründe
lassen sich wie folgt zusammenstellen :

a) Die Annahme einer zeitweiligen Verdreifachung ao
) stützt sich

auf drei allgemeine Erwägungen , in erster Linie 21 ) auf die Be¬
obachtung, daß die gleichzeitige Lex Frisionum eine zeitliche Ver¬
dreifachung aller Bußen erkennen läßt ( friesischer Sonderfrieden),
dann auf das gemeindeutsche Wergeid der Altfreien und auf das
Fehlen der hohen Wergeidzahl der Lex in den späteren sächsischen
Nachrichten. Hinzu treten Einzelbelege , von denen ich in dieser
Untersuchung das Salische Münzkapitular von 816 besprechen
will 22

) .
b) Die Annahme der Doppelstufung ist zunächst aus dem Ver¬

suche hervorgegangen , die Eigentümlichkeiten der Lex zu erklären.
Sie ist somit als Erklärungshypothese entstanden . Den Anstoß zu
diesem Versuche ergab die Beobachtung , daß das sächsische Recht
bei Strafzahlungen an die öffentliche Gewalt die Abstufung nah

20) Ursprünglich hatte ich das hohe Wergeid als volksrechtlich aufge-
faßt . Vgl . Altfries . Gerichtsverfassung 1894 S . 299 Anm . 162.

21 ) Die Annahme , daß Karl die hohe Wergeidziffer durch Verdrei¬
fachung einer volksrechtlichen Zahl herbeigeführt hat , ist , wie schon oben
Anm. 19 bemerkt wurde , alt . Aber erst die Erkenntnis des friesischen Aus¬
nahmezustandes erhob sie über den Bereich der bloßen Vermutung.

22 ) Durch die Fortlassung der übrigen Anhaltspunkte wird ihre Be¬
wertung nicht zurückgenommen . Namentlich halte ich meine Ausführun
gen zu dem praeceptum pro pace in dem Ansegisusfragmente (cap - |S . 160 Nr. 6) durchaus aufrecht . Vgl . zuletzt Übersetzungsprobleme S. $
Anm. 1, auch gegen Lintzel Stände 28 , 29 .
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dem Stande des Täters ( die Aktivstufung ) im Unterschiede von dem
allgemeinen Reichsrechte folgerichtig durdiführte . Nun finden wir
schon außerhalb Sachsens, daß diese Abstufung auch bei Privat¬
bußen eintritt , so daß eine Doppelstufung vorliegt (Lex Ribuaria ) .
Dadurch war die Frage nahegelegt , ob die Aktivstufung in Sachsen,
wo sie bei den Strafgeldern ganz besonders hervortritt , sich nicht
auch auf die Privatbußen erstreckt haben könnte . Der Versuch,
durch diese Annahme die Eigentümlichkeiten der Lex zu erklären ,
glückte. Außerdem ergab sich ganz unabhängig eine , wie mir scheint,
zwingende Bestätigung durch c . 3 des Capit . Sax . Dazu traten noch
andere Anhaltspunkte , die ich jetzt übergehen will . Dagegen werde
ich auf eine weitere Bestätigung hinweisen , die sich mir erst nach¬
träglich aus dem oben erwähnten Münzcap itulare von 816 er¬
geben hat.

III . Lintzel glaubt zwei neue Beweise dafür gewonnen zu haben ,
daß das Verhältnis der Edelingsbußen und der Latbußen bei dem¬
selben Stande des Täters nach altem Volksrechte 12 : 1 und nach der
Lex 8 : 1 gewesen ist . Damit sei meine zweite Annahme , die der
Doppelstufung, „endgültig “ widerlegt . Er folgert drittens aus der
Standesgliederung von Wessex , daß das hohe Wergeid des säch¬
sischen Edelings uraltes Stammesrecht und schon vor der Aus¬
wanderung der Angelsachsen vorhanden war . Dadurch werde meine
erste Annahme, die einer zeitweiligen Verdreifachung , ausgeschlos¬
sen . Zu diesen drei Hauptbeweisen treten Einwendungen gegen
meine Begründungen . Namentlich glaubt Lintzel , daß meine Aus¬
legung des c . 3 Cap . Sax . durch Brunner „ad absurdum “ geführt
worden sei.

8. Auch Lintzel gegenüber muß ich meine Ansichten festHalten .
Mir scheint , daß Lintzel sich über die Schlüssigkeit seiner Haupt¬
beweise getäuscht hat . Im übrigen hat er sich durch Brunner in die
Irre führen lassen . Meine eigenen Anhaltspunkte sind nicht er¬
schüttert worden .

Nachstehend will ich zunächst die drei Hauptbeweise Lintzels
nachprüfen und dann die wichtigsten Gründe für meine beiden
Annahmen nochmals darlegen , gegen Lintzel verteidigen und durch
neue Beobachtungen ergänzen t2Z) .

25) Vgl. namentlich unten § 15 .
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